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Nachträgliche Mitteilung für Produkte einer Biozidproduktefamilie


	Erläuterung

	Dieses Dokument wird verwendet, wenn eine Zulassung ZN als Biozidproduktefamilie bereits erteilt wurde und eine Mitteilung ausreicht, um ein Biozidprodukt mittels einer Mitteilung in Verkehr zu bringen (Art. 13d Abs. 2 VBP, SR 813.12).

Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn:

a. ein bestimmtes Produkt in der Zulassung der Biozidproduktefamilie ausdrücklich genannt ist; oder

b. die Abweichung in der Zusammensetzung nur Pigment-, Duft- oder Farbstoffe innerhalb der gemäss der Zulassung erlaubten Abweichungen betrifft, es sei denn, die Abweichung ist mit einer Änderung des Handelsnamens verbunden.








Informationen zum Biozidprodukt


CPID
	




Von der Mitteilerin zugeordnete Zulassungsnummer
Siehe Abschnitt «Zulassungsnummer» 
	




Primärer Handelsname
	




Weitere Handelsnamen
	

	

	




Produkteart(en) inkl. Subtypen-Suffixe
	zB. 1-01, 2-09 und 4-01




Verwenderkategorie
	z.b. Berufliche Verwenderinnen




Name der Biozidproduktefamilie
	




Bezeichnung der Subfamilie, in welche das mitgeteilte Biozidprodukt eingeteilt wird
	z.B. Subfamilie 2




Hinweis:
Dieses Dokument ist nur anwendbar, wenn gleichzeitig für das mitzuteilende Biozidprodukt auch ein Datensatz im Produkteregister Chemikalien erfasst wird. Dieses Dokument ist unter der Rubrik «Dokumente» hochzuladen gemeinsam mit den Unterlagen welche gemäss der Wegleitung «Nachträgliche Mitteilung für Produkte einer Biozidproduktefamilie»


Zulassungsnummer:
Das Mitgeteilte Biozidprodukt erhält eine eigene Zulassungsnummer. Die Mitteilerin bestimmt diese, unter Vorbehalt, selber nach folgendem Schema: 

Die Zulassungsnummern für die Biozidproduktefamilie und ihre Subfamilien bleiben unverändert. Die Zulassungsnummern der Subfamilien werden fortlaufend vergeben. Zum besseren Verständnis, hier ein Beispiel: Die Zulassungsnummer für die Produktfamilie lautet CHZN1000. Die Zulassungsnummer für die Subfamilie 1 lautet CHZN1000.01, jenes der Subfamilie 2 CHZN1000.02 etc.. Falls bereits zwei Biozidprodukte derselben Subfamilie 1 zugelassen sind, werden sie als CHZN1000.01.01 und CHZN1000.01.02 bezeichnet.

Wenn die Zulassungsinhaberin beabsichtigt, ein drittes Biozidprodukt derselben Subfamilie 1 durch eine Mitteilung auf den Markt zu bringen, erhält dieses Produkt die Zulassungsnummer CHZN1000.01.03. Die letzten beiden Ziffern, "03", entsprechen der Zulassungsendnummer, die von der Zulassungsinhaberin festgelegt werden muss.


Weitere Schritte:
Die Anmeldestelle wird nach erfolgter Mitteilung und falls keine Nachforderungen mehr erhoben werden innert 30 Tagen über die Annahme in Form einer Verfügung entscheiden und Gebühren von CHF 150.- in Rechnung stellen. 
	Disclaimer: www.disclaimer.admin.ch/index 
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